
1

Antrag der Kommission für Staat und Gemeinden* vom 18. März 2016

5240 a
Beschluss des Kantonsrates 
über die kantonale Volksinitiative
«Schutz der Ehe»
(vom . . . . . . . . . . . .)

Der Kantonsrat,

nach Einsichtnahme in die Anträge des Regierungsrates vom 18. No-
vember 2015 und der Kommission für Staat und Gemeinden vom
18. März 2016,

beschliesst:

I. Die Volksinitiative «Schutz der Ehe» wird abgelehnt.

Minderheitsantrag von Erika Zahler, Ursula Moor, Armin Stein-
mann und Martin Zuber:

I. In Zustimmung zur Volksinitiative «Schutz der Ehe» wird nach-
folgende Verfassungsänderung beschlossen.

II. Diese Verfassungsänderung wird den Stimmberechtigten zur
Abstimmung unterbreitet.

* Die Kommission für Staat und Gemeinden besteht aus folgenden Mitglie-
dern: Jean-Philippe Pinto, Volketswil (Präsident); Renate Büchi, Richterswil;
Michèle Dünki, Glattfelden; Martin Farner, Oberstammheim; Sonja Gehrig, Ur-
dorf; Regula Kaeser, Kloten; Katharina Kull, Zollikon; Jörg Mäder, Opfikon;
Walter Meier, Uster; Ursula Moor, Höri; Maria Rohweder, Männedorf; Armin
Steinmann, Adliswil; Céline Widmer, Zürich; Erika Zahler, Boppelsen; Martin
Zuber, Waltalingen; Sekretärin: Jacqueline Wegmann.
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II. Die Volksinitiative wird den Stimmberechtigten zur Abstimmung
unterbreitet.

III. Der Beleuchtende Bericht wird vom Regierungsrat verfasst.
Die Minderheitsmeinung des Kantonsrates wird von seiner Geschäfts-
leitung verfasst.

IV. Mitteilung an den Regierungsrat und das Initiativkomitee.

Zürich, 18. März 2016

Im Namen der Kommission
Der Präsident: Die Sekretärin:
Jean-Philippe Pinto Jacqueline Wegmann

Verfassung des Kantons Zürich
(Änderung vom . . . . . . . . . . . .; Schutz der Ehe)

Der Kantonsrat,

nach Einsichtnahme in die Anträge des Regierungsrates vom 18. No-
vember 2015 und der Kommission für Staat und Gemeinden vom
18. März 2016,

beschliesst:

Die Verfassung des Kantons Zürich vom 27. Februar 2005 wird wie folgt
geändert:

Formen des
Zusammen-
lebens 

Art. 13 Abs. 1 unverändert. 
2 Die Ehe ist die auf Dauer angelegte und gesetzlich geregelte Lebens-

gemeinschaft von Mann und Frau. 


